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bisherige Fassung Betriebssatzung 
 

§ 8 
Personalangelegenheiten 

 
(1) Bei den Gemeindewerken Eitorf sind in 

der Regel Arbeitnehmer (Personen ohne 
Beamtenstatus) zu beschäftigen.  
 

(2) Die Zuständigkeit für dienstrechtliche Ent-
scheidungen ergibt sich aus § 16 der 
Hauptsatzung.  
 
Danach entscheidet der Betriebsauschuss 
in folgenden Personalangelegenheiten: 
 
a) über die Einstellung, Beförderung und 

Entlassung von Beamten, deren Bezü-
ge sich nach der Besoldungsgruppe A 
9 g.D. BBO oder einer höheren Besol-
dungsgruppe richten; 
 

b) über die Einstellung, Höhergruppie-
rung und Entlassung von Arbeitneh-
mern, deren Bezüge sich nach der Ent-
geltgruppe 9 TVöD  oder einer höheren 
Entgeltgruppe richten,  
 

c) über sonstige zustimmungspflichtige 
bzw. mitwirkungsbedürftige personelle 
und soziale Angelegenheiten gemäß §§ 
72 ff. Landespersonalvertretungsge-
setz, sofern es sich nicht um Geschäfte 
der laufenden Betriebsführung handelt.  

 
Die Betriebsleitung hat für die hier betrof-
fenen Personalentscheidungen ein Vor-
schlagsrecht.  
 

(3) Die übrigen beamten-, arbeits- und tarif-
rechtlichen Entscheidungen trifft der Bür-
germeister im Einvernehmen mit der Be-
triebsleitung. 

 
 
 
 

(4) Die bei den Gemeindewerken Eitorf be-
schäftigten Beamten werden in den Stel-
lenplan der Gemeinde aufgenommen und 
in der Stellenübersicht der Gemeindewerke 
Eitorf vermerkt. 

 
(5) Die Gemeindewerke Eitorf sind personal-

Neufassung Betriebssatzung 
 

§ 8 
Personalangelegenheiten 

 
(1) unverändert  

 
 
 

(2) Die Zuständigkeit für dienstrechtliche und 
arbeitsrechtliche 1 Entscheidungen ergibt 
sich aus § 16 der Hauptsatzung.  
 
Satz 2 entfällt komplett. 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Satz 3 entfällt. 2 
 
 
 

(3) Alle arbeits- und tarifrechtlichen Ent-
scheidungen trifft der Bürgermeister im 
Einvernehmen mit der Betriebsleitung. 
Die Betriebsleitung hat für beamten-
rechtliche Personalentscheidungen im 
Bereich der Gemeindewerke ein Vor-
schlagsrecht. 3 
 

(4) unverändert 
 
 
 
 
 

(5) unverändert 
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vertretungsrechtlich Teil der Gemeinde-
verwaltung Eitorf, so dass der Personalrat 
der Gemeindeverwaltung Eitorf auch die 
Personalvertretung für die Gemeindewerke 
übernimmt. Es gilt das Landespersonalver-
tretungsgesetz (LPVG). 
 

(6) Die landesgesetzlichen und kommunalen 
Vorgaben zur Frauenförderung gelten un-
eingeschränkt für die Gemeindewerke Ei-
torf. Ebenso die Zuständigkeit der Gleich-
stellungsbeauftragten. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(6) unverändert 
 

 
 

 
 

 
 
                                                 
1 Anpassung an die Formulierung in § 16 der Hauptsatzung. 
 
2 Sätze 2 und 3 können wegen der Neuregelung des § 73 Abs. 3 GO komplett entfallen. 
 
3 Anpassung an § 6 Abs. 1 Sätze 4 und 5 EigVO. 


